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An das Verbindungsrohr wird das Versickerungs-
rohr angeschlossen und auf eine Schicht Schotter
oder Kies aufgelegt. Das Ende des Versickerungs-
rohres wird mit einer Kappe verschlossen.

Danach wird der Rigolenkörper bis zur erforder-
lichen Höhe mit Kies oder Schotter aufgefüllt.

Decken Sie nun den Kies oder Schotter mit
dem überstehenden Vlies ab.

Füllen Sie den Graben für das Zuleitungsrohr
und die Fläche auf der Rigole mit dem vorher
ausgehobenen Boden auf. Verdichten Sie den
Boden zwischendurch regelmäßig.

Wenn der Boden bis zirka 20 Zentimeter
unter Gelände aufgefüllt und verdichtet wurde,
füllen Sie den Mutterboden wieder auf. Nun
legen Sie die Rasenschollen auf die Fläche
und treten diese gut fest.

Zuletzt wird ein passender Bogen auf das
Fallrohr aufgesteckt und an dem Gebäude mit
einer Schelle befestigt. Das Regenwasser kann
gezielt in den Hofablauf abfließen. War das
ursprüngliche Standrohr relativ hoch, muß ggf.
vorher noch ein Zwischenstück in der richtigen
Länge eingepaßt werden. Nach der Fertigstellung
ist der Rasen gut zu wässern, damit er wieder
anwächst. Vergessen Sie nicht, später ab und zu
den Hofablauf zu reinigen!



Regenwassernutzung
und -versickerung:

Regenwassernutzung für die
Gartenbewässerung:
Die Regenwassernutzung und die
Regenwasserversickerung sind beides Elemente
zur Regenwasserbewirtschaftung auf privaten
Grundstücken. Die Nutzung von Regenwasser
z. B. für die Gartenbewässerung hat vorrangig
das Ziel, dass weniger Trinkwasser verbraucht
wird. Bei der Versickerung wird das Regenwasser
dem Boden und Grundwasser vor Ort gezielt
zugeführt. Durch beide Maßnahmen soll zudem
erreicht werden, dass möglichst kein Regenwasser
vom Grundstück abfließt und in die Kanalisation
eingeleitet wird. Grundsätzlich sind Anlagen zur
Nutzung und zur Versickerung unabhängig von-
einander zu planen. Vorteilhaft ist es sicherlich,
wenn ein gemeinsamer Standort gefunden wird.
Die Bemessung der Versickerungsanlage wird
getrennt von der Regenwassernutzungsanlage
vorgenommen. Es muss davon ausgegangen wer-
den, dass der Regenwasserspeicher z. B. bei län-
geren Urlaubszeiten voll ist und alles überlaufen-
de Regenwasser in die nachgeschaltete Versicker-
ungsanlage fließt. Die Versickerung des Überlauf-
wassers aus Regenspeichern in flachen Mulden ist
oft schwierig, weil der Überlauf in der Regel min-
destens einen Meter unter Gelände liegt. Deshalb
ist die Kombination von Regenwassernutzungs-
anlagen mit der Rohr-Rigolenversickerung oder
Schachtversickerung vorteilhaft. Hersteller bieten
mittlerweile unmittelbar kombinierte Anlagen
an, die das Regenwasser in einem Bauwerk
komplett bewirtschaften. Die Versickerung von
Regenwasser, welches aus Regenwasserspeichern
überläuft, ist unter dem Aspekt des Grund-
wasserschutzes positiv zu sehen. Das Wasser
stammt in der Regel ausschließlich von Dach-
flächen. Es wurde gefiltert und Feststoffe haben
sich in dem Speicher abgesetzt.

Die Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung
ist im ökologischen Maßnahmenkatalog der
Wohnbauförderung als Beitrag zur Erlangung
von Ökopunkten enthalten (siehe Seite 45,
Kapitel »Förderung«).

Regenwassernutzung im Haushalt:
Den Bauherren werden mit dem Argument der
Trinkwassereinsparung vermehrt Anlagen für
die Regenwassernutzung im Haushalt (Toiletten-
spülung, Wäschewaschen) angeboten. Obwohl
Maßnahmen zur Einsparung von Trinkwasser
grundsätzlich begrüßenswert sind, kann unter
Betrachtung aller Aspekte keine Empfehlung
für solche Anlagen in Vorarlberg ausgesprochen
werden. Für diese Anlagen ist ein vollständig
getrenntes zweites Leitungssystem notwendig,
bei unsachgemäßer Installation oder Reparatur
besteht die Gefahr eines Fehlanschlusses an das
öffentliche Trinkwassernetz, dies führt zum
Eindringen von Keimen in das Trinkwassernetz.
In Vorarlberg sind die Wasservorräte reichlich
und von guter Qualität. Die öffentlichen
Wasserversorgungen sind für die ausreichende
Lieferung von einwandfreiem Trink- und
Nutzwasser ausgelegt. Es sollten vorrangig was-
sersparende Armaturen und Geräte eingesetzt
werden. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zum
sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser
geleistet, ohne dass hygienische Standards aufs
Spiel gesetzt werden.
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Regenwassernutzungsanlage
mit Außenspeicher und
Rohr-Rigolenversickerung

1 Dachrinne/Fallrohr
2 Zentraler Filter
3 Speicher
4 Überlauf mit Geruchsverschluss
5 Beruhigter Zulauf
6 Entnahmeleitung
7 Förderung über Handkolbenpumpe oder

elektrische Tauchpumpe
8 Sickerrohr
9 Rigole (Schotter oder Kunststoffkorb)
10 Vlies
11 Kennzeichnung
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Filter, Regenwasserspeicher,
Sickerschacht

Regenwasserspeicher
kombiniert mit Rigolenversickerung

Überlauf
Regenwasserspeicher
in Mulde
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Zwischenspeicherung und
gedrosselte Ableitung

Die stoßartige Einleitung von Niederschlags-
wasser bei Starkregenereignissen in Fließge-
wässer verändert die Strömungsbedingungen
und kann die Gewässer durch Trübung und Sedi-
mentverfrachtung beeinträchtigen. Bei Extrem-
ereignissen kann es zu Ausuferungen und
Überflutungen kommen.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll Niederschlags-
wasser aus versiegelten Wohnflächen (Dach- und
Vorplatzwässer), durch Zwischenspeicherung der
Wässer, verzögert abzuleiten. Solche Anlagen
bewirken eine Reduktion der Zuflussspitzen zum
Gewässer und vermindern die Überflutungsge-
fahr für die Unterlieger. Einige Gemeinden in
Vorarlberg schreiben die Ausführung solcher,
sogenannter Retentionseinrichtungen, in ihren
Baubescheiden bereits vor.
Beispielsweise werden dichte Schachtbauwerke,
welche auch zur Regenwassernutzung herange-
zogen werden können, eingestaut. Die gedrossel-
te Ableitung aus dem Schacht erfolgt über einen
reduzierten Rohrquerschnitt (zB Ø 30 mm) im
Sohlbereich. Ein Notüberlauf auf Höhe des höch-
sten Einstaues ist vorzusehen. Aus gewässer-
schutztechnischer Sicht ergibt sich je nach abfluss-
wirksamer Fläche ein notwendiges Rückhaltevol-
umen zwischen 3 und 5 m3 für ein Einfamilien-
oder Doppelhaus. Eine einfachere Lösung stellt
der Einstau eines Schotterkörpers (zB Frostkoffer
unter Vorplatz) über Drainagerohre dar. Dazu
werden Kubaturen zwischen 9 und 15 m3

Schotter vorausgesetzt. Details zur Ausführung
einer solchen Retentionseinrichtung erfahren sie
beim Amt der Vorarlberger Landesregierung,
Abt. Wasserwirtschaft.

Regenwassernutzungsanlage
mit Zwischenspeicherung und
gedrosselter Ableitung

1 Dachrinne/Fallrohr
2 Zentraler Filter
3 Speicher
4 Notüberlauf
5 Beruhigter Zulauf
6 Entnahmeleitung
7 Förderung über Handkolbenpumpe oder

elektrische Tauchpumpe
8 gedrosselter Ablauf (zB. Kappe Ø 30 mm)
9 Rückhaltevolumen
10 Nutzvolumen
11 Kennzeichnung

Speicher- und Rückhalteanlage

Ablauf in Gewässer
oder Regenwasserkanal



Gesetzliche Grundlagen:

Durch die Beseitigung von Niederschlagswasser,
die Entsiegelung von Flächen, den Bau oder
Rückbau von Abstellflächen werden bestimmte
gesetzliche Regelungen berührt bzw. sind in die-
sen Gesetzen genaue Bestimmungen enthalten
ob und wie solche Maßnahmen durchzuführen
sind.

Wasserrechtsgesetz:
Die Versickerung von Niederschlagswasser
bedarf nur dann einer wasserrechtlichen
Bewilligung, wenn dadurch die Beschaffenheit
eines Gewässers mehr als geringfügig beeinträch-
tigt wird. Bei Niederschlagsabflüssen von Flächen
mit starker Verschmutzung ist von einer solchen
Beeinträchtigung auszugehen. Der vorliegende
Leitfaden bezieht sich auf die Wohnbebauung,
bei der in der Regel von Flächen mit geringer
Oberflächenverschmutzung ausgegangen werden
kann. Dies ist der Fall bei Regenwasser von Dach-,
Terrassen- und Hofflächen von Grundstücken,
die zu Wohnzwecken genutzt werden. Das
Regenwasser von privaten Stellflächen kann
ebenfalls über durchlässige Befestigungen oder
geeignete Versickerungsanlagen versickert wer-
den. Eine wasserrechtliche Bewilligung ist für die
Versickerung von Niederschlagswasser von diesen
Flächen nicht erforderlich. Beachten Sie jedoch,
dass insbesondere in Wasserschutz und -schon-
gebieten verschärfte Bestimmungen gelten. In
Wasserschutzgebieten ist üblicherweise die
Versickerung von Oberflächenwasser über
Sickerschächte verboten. In Wasserschongebie-
ten besteht bei Baumaßnahmen, bei denen die
Aushubsohle eine bestimmte Tiefe erreicht,
zumeist eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht
(z.B. Sickerschächte). Auskünfte über eine
Bewilligungspflicht kann Ihnen die zuständige
Bezirkshauptmannschaft erteilen.

Grundwasserschutzverordnung:
In dieser Verordnung ist der Schutz des Grund-
wassers gegen Verschmutzung durch bestimmte
gefährliche Stoffe geregelt. Als Verschmutzung
wird die Einbringung von Stoffen ins Grund-
wasser definiert, welche die menschliche Gesund-
heit oder die Wasserversorgung gefährden.
Es darf auch zu keiner Schädigung lebender
Bestände oder des Ökosystems der Gewässer
kommen.

Vorarlberger Baugesetz:
Gemäß Baugesetz muss eine entsprechende
Beseitigung des Abwassers und Oberflächen-
wassers gesichert sein. Die Beseitigung der
Oberflächenwässer wird in der Regel nur entspre-
chend sein, wenn sie nicht auf Nachbargrund-
stücke abgeleitet, sondern auf eigenem Grund
zur Versickerung gebracht oder in eine entspre-
chende Kanalisation eingeleitet werden. Die
Bestimmungen des Kanalisationsgesetzes sind
dabei zu beachten. Ein Baugrundstück darf nur
so bebaut werden, dass weder das Bauwerk
selbst noch Nachbargrundstücke durch Wasser
gefährdet werden. Unterirdische Bauwerke (z.B.
Versickerungsschächte) und unterirdische Teile
von Bauwerken müssen mindestens 1 m von der
Nachbargrenze entfernt sein. Die zum Baugesetz
ergangene Stellplatzverordnung der Landes-
regierung enthält auch Bestimmungen über die
erforderliche Zahl von Stellplätzen für Kraftfahr-
zeuge, Abweichungen davon können sich z.B.
durch einen Bebauungsplan ergeben. Erkundigen
Sie sich bei Ihrer Gemeinde (Baubehörde ist in
der Regel der Bürgermeister), ob Ihre geplanten
Maßnahmen bewilligungs- oder anzeigepflichtig
sind bzw. welche Anforderungen zu erfüllen sind.

Bautechnikverordnung
(auf Grundlage des Baugesetzes):
Gemäß dieser Verordnung müssen Bauvorhaben
so ausgeführt werden, dass sie den Erfordernis-
sen der mechanischen Festigkeit und Stand-
sicherheit, des Brandschutzes, der Hygiene, der
Gesundheit, des Umweltschutzes, der Nutzungs-
sicherheit, des Schallschutzes, der Energieein-
sparung und des Wärmeschutzes, des Verkehrs
sowie des Schutzes des Orts- und Landschafts-
bildes entsprechen. Bei allen Bauwerken muss
unter Bedachtnahme auf ihren Verwendungs-
zweck für das Sammeln und Beseitigen der
Abwässer sowie der Niederschlagswässer vorge-
sorgt sein. Werden Abwässer oder Niederschlags-
wässer nicht in eine öffentliche Abwasserbe-
seitigungsanlage eingeleitet, so sind sie auf eine
andere hygienisch einwandfreie, unschädliche
und belästigungsfreie Art zu beseitigen.
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Bebauungspläne
(auf Grundlage des Raumplanungsgesetzes):
Bebauungspläne können Regelungen bezüglich
Art, Größe und Gestaltung bestimmter Bauwerke
oder Flächen enthalten.

Als Beispiele seien hier genannt:
• die Mindest- oder Höchstzahl von

Abstellplätzen für Bauwerke
• Flächen für Gemeinschaftsanlagen

(z.B. Kinderspielplätze, Abstellplätze)
• die äußere Gestaltung der Bauwerke

(z.B. Dachform und –eindeckung)
• Bestimmungen über das Anpflanzen und

die Erhaltung von Grünflächen, Bäumen und
Sträuchern

Erkundigen Sie sich deshalb bei Ihrer Gemeinde,
ob Ihr Grundstück in den Regelungsbereich eines
Bebauungsplanes fällt und welche Bestimmungen
für Sie beim Neubau bzw. dem Umbau von
Abstellflächen, beim Entsiegeln, beim Versickern
oder beim Bau einer Dachbegrünung zu
beachten sind.

Vorarlberger Kanalisationsgesetz:
Gemäß Kanalisationsgesetz sind die Eigentümer
von Bauwerken oder befestigten Flächen, die
ganz oder überwiegend im Einzugsbereich eines
Sammelkanals liegen, verpflichtet und berechtigt,
diese nach Maßgabe des Anschlussbescheides an
den Sammelkanal anzuschließen und die
Abwässer (dazu zählt auch Niederschlagswasser)
in die Abwasserbeseitigungsanlage einzuleiten,
d.h. es besteht grundsätzlich Anschlusspflicht.
Die Gemeindevertretung kann jedoch durch
Verordnung bestimmen, dass Niederschlags-
wässer nicht eingeleitet werden müssen oder
nicht eingeleitet werden dürfen. Es ist von der
Gemeindevertretung nach Möglichkeit anzuord-
nen, dass Niederschlagswässer, die nicht reini-
gungsbedürftig sind, nicht eingeleitet werden
dürfen. Erkundigen Sie sich deshalb bei Ihrer
Gemeinde, ob für Niederschlagswasser eine
Anschlusspflicht an die Kanalisation besteht oder
ob Niederschlagswasser versickert werden darf
bzw. muss. Die Gemeinde kann Ihnen auch darü-
ber Auskunft geben, ob und in welchem Umfang
sich die Anschlussbeiträge und Gebühren verrin-
gern, wenn Niederschlagswasser auf eigenem
Grund und Boden versickert wird bzw. die an die
Kanalisation angeschlossenen befestigten
Flächen verringert werden.



Förderung:

Bestimmte Maßnahmen die einen Beitrag
zum umweltgerechten Bauen leisten, werden
im Rahmen der Wohnbauförderung des Landes
Vorarlberg berücksichtigt. Das aktuelle Förder-
modell sieht mehrere Ökostufen vor. Auskünfte
erhalten Sie bei der Abteilung Wohnbau-
förderung im Landhaus Bregenz und beim
Energieinstitut in Dornbirn.

Mit Bezug auf den Inhalt des vorliegenden
Leitfadens werden folgende ausgewählte ökolo-
gische Maßnahmen für die Erlangung von
Ökopunkten angeführt:

Bodenversiegelung der Außenfläche
je Wohneinheit:
In diesem Kriterium werden Flächen, die
keine direkte Versickerung des Wassers zulassen
(Asphalt, Beton, dicht verfugte Beton- und Natur-
steine), als "versiegelt" gerechnet. Zufahrten
werden nur ab Grundstückgrenze einbezogen.

Naturnahe Entwässerung von
Niederschlagswasser (Versickerung):
Die Maßnahme gilt als erfüllt, wenn die Nieder-
schlagswässer aller Dachflächen und versiegelten
Außenflächen (Parkplätze, Zufahrt, etc.) ver-
sickert werden.

Für eine Versickerung geeignet ist
Niederschlagswasser von Gründächern,
Dachflächen, Terrassenflächen, Gehwegen,
Zufahrten und PKW-Parkplätzen ohne
häufigen Fahrzeugwechsel.

Hinweis: Unter naturnaher Entwässerung ist
insbesondere die den Bodenverhältnissen nach
mögliche Versickerung über die belebte, begrün-
te Bodenschicht zu verstehen (Flächen- oder
Muldenversickerung). Je nach Durchlässigkeit
des Bodens ist eine Grünfläche von 10-20 %
der angeschlossenen versiegelten Fläche not-
wendig. Niederschlagswässer von Dachflächen
dürfen auch mittels Rigolversickerung (Sicker-
stränge) und Punktversickerung (Sickerschächte)
versickert werden. Sickerschächte sind technisch
gemäß ÖNORM B 2506 auszuführen. Nieder-
schlagswasser von kupfer-, oder zinkgedeckten
Dachflächen über 50 m2 sollte nicht versickert
werden.

Dachbegrünung
Die begrünte Fläche muss einen Mindestanteil
der gesamten Dachfläche umfassen.

Regenwassernutzung
Die Maßnahme gilt als erfüllt, wenn eine ausrei-
chende Regenwasserspeicherung zur Gartenbe-
wässerung vorhanden ist.

Hinweis: Bemessen Sie den Regenwasserspeicher
so groß, dass Sie eine längere Trockenperiode
(10 Tage) überbrücken können. Der Wasserbedarf
für die Bewässerung ist je nach Gartenart unter-
schiedlich (Hausgarten ca. 2 l/m2/d,
Gemüsegarten ca. 4 l/m2/d).
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